
Statistiken sprechen eine deutliche Sprache
•	 Alle zwölf Minuten erleidet einer der 6.000.000 Diabetes Patien-

ten einen Herzinfarkt.
•	 Laut Statistischem Bundesamt starben 2005 insgesamt 

367.361 Personen an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkran-
kung (Herzinfarkt)

•	 220.000 Menschen sterben jedes Jahr an Krebs
•	 30.092 Menschen starben 2005 an einem Schlaganfall (Hirnin-

farkt)
•	 16.760 Menschen starben 2005 an Diabetes mellitus
•	 158.953 Frauen sind 2005 an Brustkrebs erkrankt 
•	 4.032 Männern und Frauen wurden im Jahr 2006 Organe trans-

plantiert. Im selben Jahr starben jeden Tag drei Menschen auf 
der Warteliste, die mit einer Transplantation heute noch leben 
könnten.

Die richtige Behandlung erhöht nachweislich die Überlebenschan-
cen!

Warum die Krankenhauszusatzversicherung der Central?
Diese Versicherung Marktübliche Tarife

Begrenzung auf die Gebühren-
ordnung

Der Tarif leistet bis zur Höchst-
grenze der Gebührenordnung.

Einige Versicherungen leisten 
nur bis zum Regelhöchstsatz 
(2,3fach).

Leistungsumfang Die Versicherung leistet auch, 
wenn sich während des statio-
nären Aufenthaltes herausstellt, 
dass es sich nicht um eine der 
versicherten Krankheiten handelt. 
Der Versicherungsschutz endet 
erst drei Tage nach Stellung der 
endgültigen Diagnose.

Üblicherweise leisten Versiche-
rungen ausschließlich für die 
versicherten Gefahren.

Grundsätzlich übernimmt die 
Krankenhauszusatzversicherung 
alle Kosten, die bei einer sta-
tionären Behandlung aufgrund 
Schwersterkrankungen anfallen 
und die Sie nach Vorleistung der 
gesetzlichen Kasse noch selbst 
zu zahlen hätten. 

Erstattungen im Detail:

•	 Privat- und belegärztliche 
Leistungen

•	 Unterkunft und Verpflegung 
im Zweibettzimmer

•	 Ersatzkrankenhaustagegeld 
von 15 EUR täglich bei Ver-
zicht auf das Zweibettzimmer

•	 Ersatzkrankenhaustagegeld 
von 15 EUR bei Verzicht auf 
privat- oder belegärztliche 
Leistungen

•	 Erstattung bis zu den Höchst-
sätzen der Gebührenordnung 
für Ärzte (GOÄ) bzw. Gebüh-
renordnung für Zahnärzte 
(GOZ)

Zu den Schwersterkrankungen 
zählen:

•	 Akuter Herzinfarkt, Bypass-
Operation

•	 Bösartiger Tumor (Krebs)
•	 Chronisches Nierenversagen
•	 Hirnblutung, Schlaganfall
•	 Knochenmarksversagen
•	 Offene Schädel-Hirn-Verlet-

zung, Schädel-Hirn-Trauma
•	 Multiple Sklerose
•	 Operationen am Gehirn
•	 Operationspflichtige Erweite-

rung der Hauptschlagader
•	 Verbrennungen dritten Grades

•	 Organtransplantation

Der große Vorteil dieser Versi-
cherung liegt darin, dass sich 
der Leistungsumfang auf die 
Krankheiten beschränkt, bei 
denen eine gesonderte Unter-
bringung und eine spezielle Be-
handlung durch Chefärzte oder 
Spezialisten wirklich notwendig 
und unter Umständen sogar 
lebenserhaltend ist.

Häufig werden Beiträge von Kran-
kenhauszusatzversicherungen 
dadurch in die Höhe getrieben, 
dass die versicherten Personen 
sich wegen jeder noch so leich-
ten Behandlung in ein Ein- oder 
Zweibettzimmer legen und sich 
vom Chefarzt behandeln lassen 
können. Das ist legitim, führt 
aber zu unnötig hohen Beiträgen 
für die Versichertengemeinschaft.

Versichert ist immer eine be-
stimmte Person bzw. mehrere 
Einzelpersonen, also nicht wie in 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung automatisch die ganze 
Familie. Die zu versichernden 
Personen bestimmen Sie selbst 
in Ihrem Antrag. Diese Personen 
werden im Versicherungsschein 
namentlich benannt.

Voraussetzung für den Abschluss 
der Versicherung ist, dass die 
zu versichernde Person Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse 
ist, egal ob als eigenständiges 
Mitglied oder im Rahmen der 
Familienversicherung.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Der Versicherungsschutz beginnt 

mit dem im Versicherungsschein 
genannten Zeitpunkt, jedoch 
nicht vor Zugang des Versiche-
rungsscheines oder einer schrift-
lichen Annahmeerklärung vom 
Versicherer und nicht vor Ablauf 
einer allgemeinen Wartezeit von 
drei Monaten. Falls der Versiche-
rungsnehmer innerhalb dieser 
Wartezeit einen Unfall erleidet 
und als Folge dieses Unfalls eine 
stationäre Behandlung erforder-
lich wird, so entfällt die War-
tezeit, d. h. der Versicherungs-
nehmer hat unmittelbar und in 
vollem Umfang Anspruch auf die 
in der Versicherungspolice be-
stimmten Zusatzleistungen.  Der 
Vertrag wird pro Person und Tarif 
zunächst für drei Versicherungs-
jahre abgeschlossen. Er verlän-
gert sich stillschweigend um je 
ein weiteres Versicherungsjahr, 
sofern der Versicherungsnehmer 
ihn nicht drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf schriftlich 
kündigt.

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGuenstig-
Versichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Der Versicherer ist die Central 
Krankenversicherung, die mit 
rund 1,57 Mio. Versicherten zu 
den führenden und wachstums-
stärksten privaten Krankenversi-
cherungen Deutschlands zählt.

Die Central steht für schnelle 
Reaktionen, verständliche Lö-

sungen und Orientierung an den 
Kundenbedürfnissen.

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrec-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und 
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-kzvs_akut.html

Das spart Papier und schont die 



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

•• Unterbringung im Zweibettzimmer bei 
einer schwerwiegenden Erkrankung

•• Privatärztliche Behandlung im Kranken-
haus bei Eintritt oder Verdacht einer 
schweren Erkrankung

•• Ersatzkrankenhaustagegeld bei Verzicht 
auf Zweibettzimmer oder auf privatärztli-
che Behandlung

•• Erstattung bis zum Höchstsatz der Ge-
bührenordnung

•• Keine tarifliche Selbstbeteiligung

•• Sensationell niedriger Preis

Krankenhauszusatzversicherung: 
Central

Wenn‘s drauf ankommt, bes-
tens versorgt.

Kasse oder privat? Gerade bei 
schweren Krankheiten spielt die-
ser Unterschied nachweislich eine 
immer wichtigere Rolle.

Wir kennen alle in unserem Familien-, 
Freundes– oder Bekanntenkreis Menschen, 
die plötzlich an Krebs erkrankt sind oder ei-
nen Herzinfarkt erlitten haben. Eine schwe-
re Krankheit? Das passiert nur anderen, 
nicht mir, wird jeder denken. Aber was ist, 
wenn doch?

Im Rahmen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist eine erstklassige Versorgung 
heutzutage nicht mehr gewährleistet. 
Ausreichend und zweckmäßig soll die Be-
handlung sein, aber das reicht häufig nicht 
aus. Gerade bei schweren Erkrankungen ist 
es aber wichtig, im Krankenhaus Ruhe und 
Entspannung zu finden und sich vom Spe-
zialisten besonders kompetent behandeln 
lassen zu können. 

Für diese Situation bieten wir eine bedarfs-
gerechte Vorsoge, für Menschen, die verant-
wortungsbewusst leben und planen, denn 
was kann wichtiger sein als Ihre Gesund-
heit? 

Sparen Sie nicht an der falschen Stelle – 
spielen Sie nicht mit Ihrem Leben!

Ihre Notizen

									       

									       

									       

									       

									       

									       

									       

									       

									       

110.1.0045-4.00

Umwelt. Natürlich können Sie 
sich Ihre Unterlagen auch über 
den Postweg von uns zusenden 
lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.


